Beitragsordnung des Segelclub „Blau Weiß“ Cottbus e.V. 

Saison 2009
      









Beschluss der MV am 08.03.2008


1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen, Umlagen und Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung.
2. Im § 10 der Vereinssatzung ist verankert, dass jedes Vereinsmitglied einen Beitrag zu entrichten hat. Die Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung beschlossen. Gebühren legt der Vorstand fest.
3. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Art einer Mitgliedschaft.
4. Die Umlage ist von allen aktiven Mitgliedern zu entrichten.

	Beitrags-
form
	Mitgliedsform
	Jahres-
beiträge
	Umlage
(15 Std. a 5,-€)

	1
	Aktive Mitglieder
	55,00 €
	75,00 €

	2
	Passive Mitglieder
	30,00 €
	keine

	3
	Kinder- und Jugendliche bis 18 Jahre
	30,00 €
	keine

	4
	Azubis, Wehrpflichtig und Studenten
	35,00 €
	keine

	5
	Mitsegelnde Ehepartner
	10,00 €
	keine


5. Sportfreunde, die in den Verein neu eintreten zahlen gemäß § 10 eine einmalige Eintrittszahlung in Höhe von 250,00 €.
6. Veränderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich dem Vorstand mitzuteilen.
7. Im jeweiligen Mitgliedsbeitrag sind alle Abgaben enthalten, die an Organisationen und Institutionen durch den Verein zu entrichten sind.
8. Die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages kann im  Lastschriftverfahren erfolgen. Dazu ist ein schriftliches Einverständnis des Mitgliedes, das am Lastschriftverfahren teilnehmen möchte, notwendig. Im Falle einer Lastschriftteilnahme werden der Beitrag und die Umlage zum 30. April des laufenden Jahres vom angegebenen Konto des betreffenden Vereinsmitgliedes eingezogen. 
9. Bei Vereinsmitgliedern, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhöht sich der Jahresbeitrag bei Zahlung nach dem 30.April des Jahres um eine Gebühr in Höhe von 5.00 €.
10. Vereinsmitglieder haben weiterhin die Möglichkeit ihre Mitgliedsbeiträge bis zum 30. April des laufenden Jahres auf folgendes Konto 
  einzuzahlen:
Name / Beitragsjahr
Segelclub „Blau-Weiß“ Cottbus e.V.

Sparkasse Spree-Neiße

BLZ
1805000

KTN 
3302103157

Die Mitglieder- und Beitragsverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung ( EDV ). Die personenbezogenen

Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz ( BDSG) gespeichert.

( Beitragsordnung Stand 2008 (lt. Beschluss Mitgliederversammlung gültig ab 08.03.2008)

Segelclub „Blau-Weiß“ Cottbus e.V.
Geschäftsadresse:
Uwe Kirstein



Ernst- Bloch- Strasse 2



03048 Cottbus



Ermächtigung zum Einzug von Forderungen (Jahresbeitragszahlung) durch Lastschriften

An (Zahlungsempfänger)


Kontoinhaber:

Segelclub Blau-Weiß Cottbus

Name, Vorname
:  ……………………………………………………………

Sparkasse Spree-Neiße
BLZ:
180 500 00


PLZ Ort

:  ……………………………………………………………

KTN:
3 302 103 157





Straße, Nr.
:  ……………………………………………………………

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen wegen 

Jahresbeitragszahlung Segelclub Cottbus

bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen:

Institut
:  ……………………………………………………………

KTN
:  ……………………………………………………………


BLZ
:  ……………………………………………………………


Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Ort, Datum


:  ……………………………………………………………
Unterschrift des Zahlungspflichtigen
:  ……………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………… 








